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N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E

Die Kammerversamm-
lung der Ärztekammer
Nordrhein hat in ihrer Sit-
zung am 9.Mai 1998 den Vor-
stand beauftragt, eine Kom-
mission einzurichten,die der
Beilegung von Streitigkeiten
zwischen liquidationsbe-
rechtigten und nichtliquida-
tionsberechtigten Ärztinnen
und Ärzten über die ange-
messene Honorarbeteiligung
dienen soll. Es wurde der
Auftrag erteilt, dieser Kom-
mission eine Verfahrensord-
nung zu geben.Der Vorstand
der Ärztekammer Nord-
rhein hat in seiner Sitzung
vom 2. September 1998 eine
Verfahrensordnung be-
schlossen, die unter der Ru-
brik „Amtliche Bekanntma-
chungen“ dieser Ausgabe
veröffentlicht ist (siehe Sei-
te 58f.). In der Dezembersit-
zung des Vorstandes wurden

die Kommissionsmitglieder
berufen.

Die Einrichtung einer
Kommission ist die Antwort
darauf,daß die verfaßte Ärz-
teschaft die Honorarbeteili-
gung zwischen liquidations-
berechtigten und nichtliqui-
dationsberechtigten Ärztin-
nen und Ärzten als Berufs-
pflicht in der Berufsordnung
verankert hat und sich oft-
mals weder die ordentliche
Gerichtsbarkeit noch die Be-
rufsgerichtsbarkeit für die
Austragung derartiger Strei-
tigkeiten eignen.

Der Interessenausgleich
soll nach dem Verständnis
der verfaßten Ärzteschaft
auf vielfältige Weise mög-
lich sein. In § 29 Abs. 3 der
von der Kammerversamm-
lung beschlossenen, aber
noch nicht in Kraft getrete-
nen Neufassung der  Beruf-

sordnung wurde der Begriff
der angemessenen Ho-
norarbeteiligung wie folgt
definiert:

„Angemessen ist die Be-
teiligung für den nachgeord-
neten ärztlichen Dienst, die
nach Art und Umfang ein
Äquivalent zur erbrachten
Leistung unter Berücksichti-
gung zu leistender Kostener-
stattung bzw. Nutzungsent-
gelte oder Kosten aufgrund
ärztlicher Tätigkeit durch die
oder den Liquidationsbe-
rechtigten darstellt.Im Streit-
fall hat die oder der Liqui-
dationsberechtigte die An-
gemessenheit darzulegen.“ 

Zum Verfahren ist fol-
gendes anzumerken: Die
Kommission kann von An-
gehörigen der Ärztekammer
Nordrhein angerufen wer-
den. Das Verfahren wird
durch die Stellung eines An-

Bei der Nutzung moder-
ner Informations- und Tele-
kommunikationstechniken
im Gesundheitswesen läßt
eine befriedigenden Lösung
auf sich warten.Der Einsatz
von Telematik in Deutsch-
land befindet sich noch im
„Experimentierstadium“.
Das sagte Karl-Ludwig Neu-
haus von der Städtischen
Klinik Kassel anläßlich ei-
ner Kongreßveranstaltung
auf der Medica in Düssel-
dorf.

Besonders im Hinblick
auf Patienteninformations-
netze, aber auch in anderen
Bereichen des Gesund-
heitswesens existieren viele
„Insellösungen“, erklärte

BERUFSORDNUNG

Ärztekammer Nordrhein richtet Kommission zur Beilegung von 
Streitigkeiten über eine angemessene Honorarbeteiligung ein

trages eingeleitet,der zu be-
gründen und ausreichend zu
konkretisieren ist. Die
Durchführung des Kom-
missionsverfahrens kann nur
erfolgen, wenn beide Par-
teien ihr Einverständnis zu
dem Verfahren geben.In ei-
nem Erörterungstermin soll
das Verfahren besprochen
und geschlossen werden.

Die Kommission besteht
aus fünf Ärztinnen/Ärzten,
von denen zwei leitende
Ärzte sind, sowie einem
nichtliquidationsberechtig-
tem Oberarzt und einer As-
sistenzärztin sowie einem
Mitglied der Ständigen
Kommission „Berufsord-
nung und allgemeine
Rechtsfragen“, einem Aus-
schuß des Kammervorstan-
des. Christina

Hirthammer-Schmidt-
Bleibtreu, Justitiarin

Der Hartmannbund-Lan-
desverband Nordrhein bie-
tet Ärztinnen und Ärzten
ein berufspolitisches Sor-
gentelefon an. Die Vorsit-

zende,Frau Dr.Friedländer,
ist unter Tel. 02131/54 42 34,
Fax 02131/95 97 65  zu er-
reichen. HB

HARTMANNBUND

Berufspolitisches Sorgentelefon

Neuhaus.Eine generelle Im-
plementierung der neuen
Techniken in den medizini-
schen Alltag finde noch nicht
statt. Laut Neuhaus brem-
sen fehlende Erfahrung,
mangelnde Absprachen und
nicht genügend abgestimm-
te Schnittstellen zwischen
den Akteuren im Gesund-
heitswesen die Entwicklung
der Telematik.Als einen be-
sonders großen Hemmschuh
sieht er die fehlende Nor-
mierung der Daten, die auf
elektronischem Wege über-
mittelt werden, an. Die In-
formationen, die in der Me-
dizin versandt werden,seien
oft sehr komplex und be-
dürfen deshalb eines ein-

heitlichen Standards, er-
klärte Neuhaus. Er plädier-
te dafür,über Leitlinien und
Konsensuszirkel die Nor-
mierung von Informations-
übertragung voranzutreiben.

Zu ähnlichen Ergebnis-
sen kam die Arbeitsgruppe
„Gesundheit“ des „Forum
Info 2000“,einer Denk- und
Zukunftswerkstatt,die 1996
von der Bundesregierung
ins Leben gerufen wurde.
Die Experten forderten,ein

„Aktionsforum für Telema-
tik im Gesundheitswesen“
einzurichten.

Das Forum müsse von
Vertretern aller relevanten
Gruppen im Gesundheits-
wesen getragen werden,
meint Neuhaus.Nur ein zen-
trales Gremium könne die
richtigen Standards in der
Telematik definieren und
gleichzeitig den notwendi-
gen Datenschutz wahren.

bre

TELEMATIK

Standards fehlen noch


